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Bebauungsplan Waldbühne Jonsdorf - Vorentwurf von 05/2024 
 
Anlagen:  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme des Sächsischen Lan-
desamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) als Träger öffent-
licher Belange.  
 
Wir weisen darauf hin, dass im LfULG nur die Belange  
 

- Fluglärm 
- Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 
- natürliche Radioaktivität 
- Fischartenschutz und Fischerei und 
- Geologie 
 

Gegenstand der Prüfung sind. Die Prüfung weiterer Belange ist auf Grund feh-
lender Zuständigkeit nicht möglich. 
 
Wir haben die Prüfung und Einschätzung u.a. auf der Grundlage des Inhalts 
der unter Punkt 2.1 und 3.1 aufgeführten Unterlagen vorgenommen. 
 
 
1 Zusammenfassendes Prüfergebnis 
 
Aus Sicht des LfULG stehen dem Vorhaben als solchem keine grundsätzli-
chen Bedenken entgegen. 
 
Im Rahmen weiterer Planungen zur Bebauung bestehen jedoch Anforderun-
gen zum Radonschutz, die zu beachten sind. Zur Begründung und zu weiteren 
Hinweisen der natürlichen Radioaktivität siehe Gliederungspunkt 2.   
 
Wir empfehlen außerdem, im Rahmen der weiteren Planbearbeitung den in 
Punkt 3 folgenden geologischen Hinweis zu berücksichtigen. 
 
Die Belange des Fluglärms, der Anlagensicherheit / Störfallvorsorge sowie 
des Fischartenschutzes bzw. der Fischerei sind nicht berührt. 

 

   

SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE 
Pillnitzer Platz 3 | 01326 Dresden  Ihr/-e Ansprechpartner/-in 

Doreen Brandl 

 per Email 
siewert@architektin-mueldener.de 
mueldener@architektin-mueldener.de 
 
Katrin Müldener 
Freie Architektin und Stadtplanerin 
Damaschkestraße 12 
02763 Zittau 

  

Durchwahl 

Telefon +49 351 2612-2111 

Telefax +49 351 2612-2099 

 

Doreen.Brandl@ 

smekul.sachsen.de 

 

Ihr Zeichen 

 

http://www.lfulg.sachsen.de/
http://www.lfulg.sachsen.de
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Wir bitten darum das LfULG über das Abwägungsergebnis vor Beschlussfassung zu in-
formieren (Vgl. § 4 SächsUIG). 
 
 
2 Natürliche Radioaktivität 
 
2.1 Unterlagen 

 
[1] Kataster für Natürliche Radioaktivität in Sachsen, basierend auf Kenntnissen über 

den Altbergbau, Uranerzbergbau der Wismut und Ergebnissen aus dem Projekt „Ra-
diologische Erfassung, Untersuchung und Bewertung bergbaulicher Altlasten“ (Alt-
lastenkataster) des Bundesamtes für Strahlenschutz. 

[2] Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlen-
schutzgesetz - StrlSchG) vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), das zuletzt durch die 
Bekanntmachung vom 3. Januar 2022 (BGBl. I S. 15) geändert worden ist. 

[3] Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung 
(Strahlenschutzverordnung - StrlSchV) vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034, 
2036; 2021 I S. 5261), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. April 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 132) geändert worden ist. 

[4] Allgemeinverfügung zur Festlegung von Gebieten zum Schutz vor Radon-222 in In-
nenräumen nach § 121 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes vom 19. No-
vember 2020 (SächsABl. S. 1362). 

 

2.2 Prüfergebnis 
 
Das Plangebiet befindet sich … 
 

- in keiner radioaktiven Verdachtsfläche und gegenwärtig [1] liegen uns auch keine 
Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlassenschaften vor, 

- außerhalb eines festgelegten Radonvorsorgegebietes [4] und nach unseren Er-
kenntnissen in einer als unauffällig bezüglich der zu erwartenden durchschnittli-
chen Radonaktivitätskonzentration in der Bodenluft charakterisierten geologi-
schen Einheit. 

 
Zum vorliegenden Vorhaben bestehen derzeit keine Bedenken. Jedoch sind im Rahmen 
weiterer Planungen zur Bebauung die nachfolgenden Anforderungen zum Radonschutz 
zu beachten. 
 
2.3 Anforderungen zum Radonschutz 
 
Das Strahlenschutzgesetz (§§ 121 - 132 StrlSchG) [2] und die novellierte Strahlenschutz-
verordnung (§§ 153 - 158 StrlSchV) [3] regeln die Anforderungen an den Schutz vor 
Radon. Dabei wurde ein Referenzwert von 300 Bq/m³ (Becquerel pro Kubikmeter Luft) 
für die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft in Aufent-
haltsräumen und an Arbeitsplätzen in Innenräumen festgeschrieben.  
 
Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet, hat grundsätzlich 
geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu ver-
hindern oder erheblich zu erschweren. Diese Pflicht gilt als erfüllt, wenn die nach den 
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allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlichen Maßnahmen zum Feuchte-
schutz eingehalten werden. 
 
Wer im Rahmen baulicher Veränderung eines Gebäudes mit Aufenthaltsräumen oder 
Arbeitsplätzen Maßnahmen durchführt, die zu einer erheblichen Verminderung der Luft-
wechselrate führen, soll die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Radon in 
Betracht ziehen, soweit diese Maßnahmen erforderlich und zumutbar sind. 
 
Mit Inkrafttreten am 31.12.2020 wurden per Allgemeinverfügung [4] Gebiete nach § 121 
Abs. 1 Satz 1 Strahlenschutzgesetz [2] festgelegt. Für diese sogenannten Radonvorsor-
gegebiete wird erwartet, dass die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzent-
ration in der Luft in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen oder 
Arbeitsplätzen den Referenzwert von 300 Bq/m³ überschreitet. In diesen Gebieten sind 
besondere Anforderungen an den Schutz vor Radon zu erfüllen. Die Allgemeinverfügung 
sowie alle weiterführenden Informationen sind unter www.radon.sachsen.de nachzule-
sen. 

 
Aber auch außerhalb der festgelegten Radonvorsorgegebiete kann nicht mit Sicherheit 
ausgeschlossen werden, dass auf Grund lokaler Gegebenheiten und der Eigenschaften 
des Gebäudes hinsichtlich eines Radonzutrittes dennoch erhöhte Werte der Radonakti-
vitätskonzentration in der Raumluft auftreten können. Daher empfehlen wir generell dem 
vorsorgenden Schutz vor Radon besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 
 
2.4 Allgemeine Hinweise zum Radonschutz 
 
In der Broschüre „Radonschutzmaßnahmen - Planungshilfe für Neu- und Bestandsbau-
ten“ (https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126) sind die Möglichkeiten zum Ra-
donschutz praxisnah erläutert. Diese Broschüre können Sie kostenlos herunterladen. 
 
Bei Fragen zu Radonvorkommen, Radonwirkung und Radonschutz wenden Sie sich bitte 
an die Radonberatungsstelle des Freistaates Sachsen: 
 

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Radonberatungsstelle: 

 Dresdner Straße 183, 09131 Chemnitz 

 Telefon:  (0371) 46124-221 
Telefax:  (0371) 46124-299 
E-Mail:  radonberatung@smekul.sachsen.de 
Internet:  www.smul.sachsen.de/bful 

https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html 
Beratung werktags per Telefon oder E-Mail; zusätzlich besteht die Möglichkeit 
einer Vereinbarung individueller persönlicher Beratungstermine. 

 
 
3 Geologie 
 
3.1 Unterlagen 
 
[1] Schreiben Katrin Müldener Freie Architektin und Stadtplanerin vom 12.07.2024; Un-

sere Zeichen Mü/Sie, Katrin Müldener 

http://www.radon.sachsen.de/
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126
mailto:radonberatung@smekul.sachsen.de
http://www.smul.sachsen.de/bful
https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html
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[2] mit [1] überreichte digitale Unterlagen: 
Gemeinde Kurort Jonsdorf Bebauungsplan "Waldbühne Jonsdorf", Vorentwurf Plan-
fassung 31.05.2024 bestehend aus der Teil A – Planzeichnung und der Begründung 

[3] Geotechnischer Bericht Bauvorhaben: Umbau und Sanierung Waldbühne GHT Gör-
litz-Zittau im Kurort Jonsdorf, Flurstück 686/2; Auftraggeber: Landkreis Görlitz, 
Hochbauamt; Baugrundinstitut Richter, Auftrag Nr.: 4756/23, Bautzen: 21.04.2023 

 
3.2 Prüfumfang 
 
Es wurden die geologischen Belange und Sachverhalte im vorgelegten Vorentwurf des 
Bebauungsplanes "Waldbühne Jonsdorf" [2] geprüft.  
Darüber hinaus wurde der Geotechnische Bericht vom 21.04.2023 des Baugrundinstitut 
Richter [3] auf Plausibilität der geologischen-hydrogeologischen-ingenieurgeologischen 
Sachverhalte (Schichtenbeschreibung, Charakteristik der Baugrundschichten, gesteins-
physikalische Kennwertansätze, ingenieurgeologische Modellbildung) geprüft. 
 
3.3 Prüfergebnis 
 
Aus geologischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen den vorgelegten Vorentwurf 
des Bebauungsplanes "Waldbühne Jonsdorf" [2]. 
Zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB ergeben sich unter geologischen Aspekten keine speziellen Anregungen bzw. 
Anforderungen. 
 
Die im Geotechnischen Bericht vom 21.04.2023 des Baugrundinstitut Richter [3] darge-
stellten geologischen-hydrogeologischen-ingenieurgeologischen Sachverhalte (Schich-
tenbeschreibung, Charakteristik der Baugrundschichten, gesteinsphysikalische Kenn-
wertansätze, ingenieurgeologische Modellbildung) sind grundsätzlich plausibel und 
nachvollziehbar. Der Geotechnische Bericht ist für die weitere Planung / Bauausführung 
geeignet. 
 
Wir bitten darüber hinaus im Rahmen des weiteren Planverfahrens den nachfolgenden 
Hinweis zu berücksichtigen. 
 
3.4 Hinweis 
 
3.4.1 Geotechnische Baubegleitung 
Es wird für die Realisierung der Baumaßnahme eine geotechnische Baubegleitung / Bau-
überwachung gemäß DIN EN 1997-1 (z. B. Überprüfung der erkundeten Baugrundver-
hältnisse, ggf. Optimierung erdbau- / gründungstechnischer Maßnahmen, Böschungsge-
staltung) durch ein fachkundiges Ingenieur- / Planungsbüro (Sachverständige für 
Geotechnik) empfohlen. Siehe dazu auch die entsprechenden Ausführungen im Punkt 5 
Weitere Hinweise im Geotechnischen Bericht [3]. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Doreen Brandl 
Sachbearbeiterin 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 


